
136 W S  3HS O001-25 7/83

Auf dor Grundlage dos 0 5 (1) Buchstabe c kann gogon Berufs-, 
Laien- oder nebenberuflich tätige Musiker, die bei Ausübung 
von Tanzmusik gröblich in dor dargostollten f/oiso die öffent
liche Ordnung und Sicherheit stören, der Ausspruch einer Ord
nungsstrafe bis 500,—  Mark orfolgon.

Darübor hinaus enthalt der Buchstabe а der genannten Rechts
grundlage eine eindeutige Regelung, um ebenfalls gegen Perso
nen die gleichen Ordnungsstraf naßnahmon anzuwonden, die ohne 
staatliche Spielorlaubnis öffentlich Tanz- und Unterhaltungs
musik ausüben.

Die Durchführung des OrdnungsstrafVerfahrens obliegt dem Lei
ter der Abteilung Kultur dos Ratos dos Kreises, in dosson Zu
ständigkeitsbereich der Verstoß erfolgte.

2. Zur Zulassungsordnung der Untcrhaltungskunst1

Die Rogolungen dor genannten Anordnung können offensiv zur 
Aufdeckung, Bekämpfung und Zurückdröngung der über dio allei
nige Darbietung von Musiktiteln hinausechondon derneotoll ten 
Erschcinunqsformen dos subversivon Mißbrauchs Ougondlichcr 
unter Ausnutzung der Untcrhaltungskunst angev/andt werden.

Die Rcchtsanwendung ist gegen Personen (gemäß j 1 ausschließ
lich 3ürgcr der DDR) möglich, die als Schauspieler, Sprecher,2Sänger, Moderator, Programmgcstaltcr oder Autor an derarti
gen Handlungen mitwirken.

1 Anordnung über die Zulassung von frei- und nebonberuflieh 
tätigen Künstlern auf dem Gebiet der Unterhpltungskunot - 
Zulassungsordnung Untcrhaltungskunst - vom 21. 06. 1971 
GBl. Sonderdruck Br. 700, S„ 7

2 Die -Fachgebiete, auf die die Zulassungsordnung Unterhaltungs- 
kunst im einzelnen zutrifft, sind detailliert und vollstän
dig in der ..nlago 1 zur üonorarordnung Untcrhaltungskunst, 
GBl. Sonderdruck Br. 700, aufgoführt." i
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